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Betreff
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 836 (V) – östlich Elfrather See, südlich Asberger 
Straße – Aufstellung und öffentliche Auslegung 
- Einbringung eines Antrages der FDP-Fraktion vom 13.01.2022 -

Beschlussentwurf
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

namens der FDP-Fraktion wird beantragt:

Der Rat behält sich die Entscheidung über Baugenehmigungen im Zusammenhang mit dem Vor-
habenbezogenen Bebauungsplan Nr. 836 (V) – östlich Elfrather See, südlich Asberger Straße, 
sowie die Zustimmung zu Wechseln des Vorhabenträgers gemäß § 41 III GO NRW vor.

Begründung
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird Bezug genommen auf das vorsorglich noch einmal bei-
gefügte Schreiben vom 03.01.2022 und ergänzend vorgetragen:

Antrag der FDP-Fraktion 
im Rat der Stadt Krefeld

-öffentlich-
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                           Martina Kurpjuweit
                           T: 02151/86 20 45
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                           Meike.Jandeck@krefeld.de
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- Die Erteilung von Baugenehmigungen ist in aller Regel ein einfaches Geschäft der laufenden 
Verwaltung. Das Gleiche gilt für die Zustimmung zu Wechseln des Vorhabenträgers nach § 12 V 
Bau GB.

Weitere Begründung erfolgt mündlich in der Sitzung.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim C. Heitmann
Vorsitzender 

Anlage(n):
(1) Master-Formular mit Kopfbogen


